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Thema

Ruth Theus Baldassarre

Diplomatie und Aufklarung:
Ulysses von Salis-Marschlins

Der folgende Beitrag befasst sich mit dem Wirken des Ulysses
von Salis-Marschlins (1728-1800) im Dezennium zwischen 1760 und
1770. Besondere Beriicksichtigung finden die zweite Revision des Mai-
lander Kapitulats sowie die Griindung der «Pflanzschule» in Halden-
stein und der «Typographischen Gesellschaft» in Chur.! Der jeweilige
Forschungsstand zu diesen Punkten hat recht uneinheitlichen Charak-
ter: neben grosseren, wissenschaftlichen Abhandlungen wie denjenigen
von Maass?, Berengo?, Kohler*, Mogavero?®, Keller® oder Lossl’ fin-
den sich auch Untersuchungen, die zwar meist das Ergebnis langjihri-
ger Forschungsarbeit sind, oft aber nicht — oder nur bedingt — den Krite-
rien der modernen Geschichtsschreibung entsprechen. In diese Katego-
rie gehort meines Erachtens Sprechers Geschichte der drei Biinde im 18.
Jahrhundert®, der gleichzeitig eine besondere Bedeutung zukommt, da
sie nachweislich die Historiographie, namentlich aber das populére Bild
Ulysses von Salis-Marschlins’, in bedeutendem Mass gepriigt hat.

Allgemein werden in der einschlidgigen Literatur die politischen
Ereignisse, die sich in den Drei Biinden wihrend der Sechzigerjahre des
18. Jahrhunderts abspielten, aus einem lokalen, partei- und machtpoliti-
schen Gesichtspunkt heraus interpretiert. Neuere Untersuchungen zur
Biindner Geschichte, etwa der Autoren Firber?, Mathieu'® oder Wend-
land'!, sowie die Beitrage zum Handbuch der Biindner Geschichte'?,
zeigen aber, dass jene einschrédnkend-polarisierende Darstellungsweise
mittlerweile nicht mehr fiir geeignet gilt, die komplexen Gegebenheiten
des Drei-Biinde-Staates hinreichend zu erkldren. Aufgrund meiner For-
schungsergebnisse schliesse ich mich dieser Auffassung an. Besonders
die Ereignisse der ersten Hilfte der Sechzigerjahre fiithrten zu Allian-
zen unter den fithrenden Kriéften des Staates, die das traditionelle, bipo-
lare Interpretationsschema bei weitem sprengen. Gleichzeitig vertrete
ich die These, dass die damals in Biinden angestrebten Reformen weit-
gehend dem entsprachen, was die Landestfiirsten anderer européischer
Staaten zu verwirklichen suchten. Dies gilt fiir Initiativen auf der Ebene
der Politik, des Handels und des Bildungswesens gleicherweise —im be-
sonderen aber fiir den Versuch, den «Jurisdiktionalismus» (Giuris-
dizionalismo)®” im Freistaat einzufiihren. Ulysses von Salis-Marschlins
gehorte zu den Hauptakteuren dieser Unternehmungen.
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Bildungsgang

«Ein Feuergeist war er», schrieb Johann Andreas von Sprecher iiber
Salis-Marschlins, «von personlichem und von Familien-Ehrgeiz verzehrt,
von riicksichtsloser Herrschsucht und Leidenschaftlichkeit, unfihig, sich
den Rathschldgen erfahrener Ménner zu unterwerfen, aber stets bereit,
seine politische Handlungsweise und Denkart ihnen aufzudréngen, dabei
mit einem in seltestem Grade ausgebildeten Geschicke fiir die politische
Intrigue ausgeriistet.»' Dieses Urteil Sprechers findet sich mit einiger
Hartnéickigkeit als Zitat oder dem Sinne nach in den Arbeiten vieler
nachfolgender Historiker — so bei Hunziker®, Jegherlehner'®, Rufer!”
oder Dolf ', die ihrerseits die Grundlage der neueren Darstellungen
Berengos' oder Kohlers® bildeten. Meines Erachtens eignet sich der Ge-
halt dieser Beurteilung wenig, das Wirken Salis-Marschlins’ einzuschit-
zen. In einer kurzen Darstellung seines Bildungsganges sollen im Folgen-
den diejenigen Erfahrungen dargestellt werden, die spéter sein politisches
Handeln nachweislich entscheidend beeinflusst haben.

Ulysses von Salis-Marschlins kam 1728 im Stammschloss seiner
Familie zur Welt und starb 1800 in Wien.?! Mit siebzehn Jahren schrieb
er sich an der Universitit Basel ein und studierte fiir zwei Jahre Rechts-
wissenschaften, Geschichte und Sprachen.
Aufschlussreich erscheint die Tatsache, dass
sich die Basler Hochschule, im Gegensatz je-
ner anderer helvetischer Stddte, schon friih
dem Rationalismus o6ffnete: Gelehrt wurde
nach den Theorien Decartes’, der Natur-
rechtslehre Grotius’ und Pufendorfs sowie
der Aufklarungsphilosophie Christian Wolffs.
Gleichzeitig wurde die Schweizer Geschichte
zum Unterrichtsfach erhoben und in den Kurs
Historiam universalem aufgenommen. Der
neue wissenschaftliche Ansatz {ibte einen
nachhaltigen Einfluss auf das Denken des
jungen Ulysses aus. So bildeten die Natur-
rechtsauffassung und die Erkenntnis der zen-
tralen Stellung der Rechts- und Geschichts-
kunde zwei wichtige Konstanten in seinem
spateren Wirken.

Wegweisend waren gleichzeitig aber
auch die menschlichen Kontakte, die er wih-
rend der Studienzeit kniipfte. Als Mitglied
verschiedener Studentengesellschaften in Ba-
sel?? | Zirich® und Bern?, die zu den bekann-
ten Beispielen literarischer Jugendsozietédten
jener Zeit zdhlen,” griindete Salis-Marschlins

Isaak Iselin
(1728-1782),

Basler Historiker
und Sozialokonom.
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langjdhrige Freundschaften mit Gleichgesinnten aus der Dreizehnor-
tigen Eidgenossenschaft. Zu diesem Kreis gehorte allen voran Isaak
Iselin, Johann Kaspar und Salomon Hirzel sowie Vinzenz Bernhard von
Tscharner, die spiter sdmtlich — Salis-Marschlins eingeschlossen — zu
den Griindern der Helvetischen Gesellschaft gehoren sollten. In diesem
geistigen Umfeld kam er unter anderem mit den Schriften Leibnitz’,
Fénelons, Montesquieus, Voltaires und Rousseaus in Beriihrung. Die
Werke der grossen Briten, wie Milton, Locke oder Shaftesbury, wurden
insbesondere in Ziirich durch den Einfluss Johann Jakob Bodmers be-
kannt.

In einem Brief an Iselin lasst Salis-Marschlins durchblicken, dass
ihm die Riickkehr in die kleine Alpenrepublik nicht allzu leicht fiel. Er
vermisste den direkten Kontakt mit den Wissenschaften und litt unter
der Abgeschiedenheit, in welcher er seine juristischen Kenntnisse nur
durch Selbststudium erweitern konnte.”® Als im Jahr 1750 die «Diens-
tagsgesellschaft» in Ziirich gegriindet wurde, der unter anderen Johann
Jakob Bodmer, Salomon Gessner, Johann Kaspar und Salomon Hirzel
angehorten, bot sich fiir Salis-Marschlins die Moglichkeit, wieder in en-
geren Kontakt mit aufklirerischen Kreisen zu treten. Die Ubernahme
offentlicher Amter hinderten ihn jedoch oft daran, an den Zusammen-
kiinften teilzunehmen. Dass seine Anwesenheit durchaus geschétzt
worden wire, beweist ein Brief Bodmers von 1755: «Welches Gliick
wire es fiir mich und fiir ihre anderen hiesigen Bekannten, wenn wir Sie
jahrlich auf einige Wochen oder Tage bey uns haben konnten, wie will-
kommen wéren Sie in unsern wochentlichen Versammlungen, wo wir
mit solcher Kithnheit und solcher Munterkeit {iber den Esprit des loix
schwiitzen!»*

Beginn der politischen Laufbahn

Das Jahr 1755 bezeichnet gleichzeitig den Beginn der politischen
Laufbahn des nunmehr siebenundzwanzigjdhrigen Salis-Marschlins. In
diesem Jahr wurde er Landammann der Gerichtsgemeinde Vier Dorfer
und veroffentlichte im Auftrag des Gotteshausbundes eine rechts-
historische Abhandlung mit dem Titel Ausfiihrung der Rechtsamen des
Gotteshausbundes tiber das Hochstift zu Chur”® Das Buch dokumen-
tiert einerseits Salis-Marschlins’ Festhalten am naturrechtlichen Ansatz;
andererseits ist es ein erstes Zeugnis jener grundlegenden politischen
Maxime, die ihn wiahrend des hier behandelten Zeitabschnittes leitete:
Beseitigung der Einflussnahme fremder Michte auf die inneren Ver-
hiltnisse des Freistaates, beziechungsweise Wiedererlangung von dessen
uneingeschrinkter Souverinitdt. Diese oberste Zielsetzung hing fiir
Salis-Marschlins, wie fiir die Griindungsmitglieder der Helvetischen
Gesellschaft allgemein, in direkter Weise von der Reform der politi-
schen und 6konomischen Zustidnde der helvetischen Republiken ab.
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Erste Bestrebungen in dieser Richtung unternahm Salis-Mar-
schlins wiahrend des Biennums 1757-1759, in welchem er als Podesta in
Tirano wirkte. Im Veltlin fiihrte er den Tabakanbau als neuen Erwerbs-
zweig ein, und im Safiental liess er Baumwolle im Verlagssystem verar-
beiten; einige Jahre spéter versuchte er sich in der Papier- und Seiden-
herstellung.

In diesen Unternehmungen Salis-Marschlins” widerspiegelt sich
meines Erachtens auch das Pflichtgebot der Griindergeneration der
Helvetischen Gesellschaft hinsichtlich der Niitzlichkeit eines jeden Biir-
gers, ungeachtet seines Ranges. Dieses stand besonders in den Unter-
tanengebieten in klarem Gegensatz zum Selbstverstidndnis der adligen
Fiihrungsschicht: Guglielmo Scaramellini hilt hierzu fest: «La classe
dirigente valtellinese € legata esclusivamente all’agricoltura € non ¢ in
grado, in quel torno di tempo, di concepire, per la propria valle, altra
attivita economica.»” Die Neuerungen in der Wahl der Kulturpflanzen,
inbesondere des Tabaks, erzeugten aber auch Vorbehalte unter den an-
sdssigen Bauern. Im Mérz 1760 schrieb Andrea Cortino, Lokalpartner
von Salis-Marschlins in diesem Geschiift: «Gli Cajolatti non veggono
volentieri questa piantazione e temo che a piu potere cercheranno di
distruggerla dicendo si vogli far venire scarsezza di granello.»*

Neben diesen ersten dkonomischen Versuchen sammelte Salis-
Marschlins Literatur zur Biindner Geschichte und jener der cisalpi-
nischen Untertanenlande. Dies tat er nicht nur aus personlichem Inter-
esse, sondern auch fiir Gottlieb Emanuel von Haller, der Material fir
die kiinftige Ausgabe seiner Bibliothek der Schweizer Geschichte suchte
und ithn um Mithilfe gebeten hatte. Haller seinerseits sandte Salis-
Marschlins bis Anfang der Sechzigerjahre ungefihr fiinzig Werke histo-
rischen oder juristischen Inhalts.®!

Uber das Wirken Salis-Marschlins als Podesta von Tirano informie-
ren die biographischen Angaben etwa Rusdorf-Schellers* oder Dolfs*
sowie eine unter der Bezeichnung Libro di composizione™ bekannte
Prozessaktensammlung. Weiteren Aufschluss geben die seinerzeit aus
Schloss Ortenstein ins Staatsarchiv Graubiinden tiberfiithrten Archivali-
en. In seiner Eigenschaft als Podesta wird Salis-Marschlins von seinen
Biographen als kompetenter, unbestechlicher Richter dargestellt. Ein
Brief aus der ortensteinischen Sammlung bekréftigt dieses Bild. Im Juni
1758 schrieb Salis-Marschlins an den Landeshauptmann Gubert Wiezel:
«Der dasige Herr Ant.o Paini [...] ist auf den ldcherlichen Einfahl
gerathen mir durch Dritte Hand hundert Thaler anbieten zu lassen wan
ich ihn von [...] Hr. Vetter eine[n] gliikklichen Ausgang seines Rechts-
handels erbettelte. Sehen Sie [...] Hr. Vetter solche Beschimpfungen ex-
ponieren uns die Beyspihle der unersittlichen Fraaslust unserer saube-
ren Landsleut welche die Leute glauben macht wir seyen alle ein gleiches
Schelmenpak venales si emptorem haberent. [...] ...librigens habe ich
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schon entschlossen ihm zu sagen [...] Hr Vetter sey nicht ein Richter d.
sich erbetten lasse ungerechtigkeiten zu begehen und ich nicht ein Lum-
pen Krempler der anderer Leuten Gunst um Geld verkaufe.»*

Eine (zunichst oberfldchliche) Einsichtnahme in den erwédhnten
Briefwechsel erweist weitere Diskussionspunkte zwischen dem Tiraner
Podesta und dem Landeshauptmann: Landstreicher, Messerstecherei-
en, Mordtaten, Abtreibungen, Kuhdiebstahl, kirchliche Legate oder
Fischereirechte... Man setzte fiir die Festnahme oder Auslieferung von
Missetédtern die Kompetenz der jeweiligen Jurisdiktion fest, kommen-
tierte den Siebenjidhrigen Krieg und den Verlauf der rémisch-réitischen
Konkordatsverhandlungen oder gab Empfehlungen fiir die kiinftige
Amterbesetzung in den Untertanenlanden.

Eine vertiefte Kontextualisierung der einzelnen Gegensténde des
Briefwechsels habe ich bis anhin nicht vornehmen kénnen. Besonders
aufwendig erweist sich diese Arbeit in bezug auf Personen, da ihre Na-
men des oftern verschliisselt auftreten. Trotzdem verdeutlicht sich das
Bild schon in einer ersten Analyse weiter: Einerseits bestétigt sich die
Charakterisierung Salis-Marschlins’ als gewissenhafter Podesta, ande-
rerseits dokumentieren seine Ausserungen hinsichtlich des Amter-
handels, dass er sich gleichzeitig gewandt der zeitgenOssischen Prakti-
ken zur Bildung von zweckgerichteten Parteiverbidnden bediente.?

Aufklirerische Zielsetzungen

Ausgangs der Fiinfzigerjahre war Salis-Marschlins zu einem er-
fahrenen Juristen gereift, der iiber ausgedehnte Geschichtskenntnisse
verfiigte. Als Griindungsmitglied der Helvetischen Gesellschaft im Jah-
re 1761 war er ein vitaler Teil der aufkommenden helvetischen Auf-
klarungsbewegung. Dabei muss festgehalten werden, dass Salis-Mar-
schlins kein Theoretiker war, sondern den Aufkldrungsgedanken durch
gezielte Massnahmen im Freistaat in die Praxis umzusetzen versuchte.
Besonders aufmerksam rezipierte er die Themen, welche die schweize-
rische Sozietdt im ersten Jahrzehnts ihres Bestehens diskutierte. Hier
sei daran erinnert, dass die Griindergeneration der Helvetischen Ge-
sellschaft, im Gegensatz zur darauffolgenden, kosmopolitisch-reforme-
risch und nicht nationalistisch-revolutionér orientiert war.

Einen wichtigen Einfluss auf die Debatten der ersten Jahre hatten
die Uberlegungen iiber das Wesen republikanischer Staaten, die Mon-
tesquieu in seinem Werk De I’Esprit des lois angestellt hatte. Durch die
oberste Zielsetzung der Griindungsmitglieder, mittels gezielter Refor-
men eine innere Verbesserung der helvetischen Republiken (und des
Biindnissystems der Dreizehnortigen Eidgenossenschaft) herbeizufiih-
ren, erlangten die folgenden Themen zentrale Bedeutung: die Entwick-
lung und Forderung von Landwirtschaft, Handel und Manufaktur, der
Gleichheits- und Toleranzgedanke innerhalb des Staates und unter den
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Religionen, die Beziehung zwischen Kirche und Staat sowie die Erzie-
hung des republikanischen Biirgers.

Die Verwirklichung dieser Postulate im Freistaat der Drei Biinde
bildeten den wichtigsten Handlungsantrieb fiir Salis-Marschlins’ Unter-
nehmungen wihrend der Sechzigerjahre. [hre politische Bedeutung ist
eng verkniipft mit den institutionellen Gegebenheiten des Freistaates
und seinen internationalen Beziehungen, insbesondere zum Herzogtum
Mailand und zum Kirchenstaat. Eine kurze Darstellung der letzteren
soll die Kontextualisierung der diplomatischen Mission Salis-Mar-
schlins’ erleichtern.

Das Mailinder Kapitulat von 1639

Seit den Biindner Wirren wurden die bilateralen Beziehungen
zwischen dem Herzogtum Mailand und dem Freistaat durch die Ver-
tragswerke von 1639 geregelt.’” Dieses Kapitulat war erblich und in sei-
ner Dauer unbeschrinkt, hatte politischen, 6konomischen und militéri-
schen Charakter und setzte sich aus zwei Teilen zusammen: dem «Ewi-
gen Frieden», bestehend aus 21 Artikeln, und der «Capitulation, die
Religion und die Regierung im Veltlin und den Grafschaften Worms und
Cleven betreffend», in 40 Artikeln.® Als der Freistaat das Veltlin und
die beiden Grafschaften Bormio und Chiavenna aus der Hand des spa-
nischen Konigs zuriickerhielt, bedeutete dies zugleich die Akzeptierung
eingeschrinkter Hoheitsrechte. Im besonderen ging es um Einschrén-
kungen in der Aussenpolitik. So durften keine Vertrige mit Drittstaaten
abgeschlossen werden, die nicht das Placet der spanischen Krone genos-
sen. Aber auch die Ausiibung der Biindner Herrschaft in den Unter-
tanengebieten unterlag fortan genauen Weisungen. 1763 erfuhren diese
Bestimmungen, insbesondere die Religionsartikel, grundlegende Ande-
rungen. Es erscheint mir daher dienlich, die Ausgangssituation kurz dar-
zulegen.

Nach Artikel 25 der «Capitulation» von 1639 war der spanische
Konig in seiner Eigenschaft als Herzog von Mailand oberster Garant
und Appellationsinstanz der Einwohner der biindnerischen Unterta-
nenlande. Die nachfolgenden dreizehn Artikel waren darauf ausgerich-
tet, die Stellung des katholischen Glaubens zu festigen und die Vorrech-
te der romischen Kirche sicherzustellen. Die Ausiibung der kirchlichen
Gerichtsbarkeit durfte keinerlei staatlichen Anordnungen unterworfen
werden, und auch die Rechte des Exequatur’® und des Placets* wurden
fiir den Freistaat ausdriicklich ausgeschlossen, beziehungsweise einge-
schrinkt. Seine Handlungsfreiheit wurde weiter durch Artikel 31 be-
schnitten, der besagte, dass die Bewohner der Untertanengebiete nur
jene staatlichen Anordnungen befolgen mussten, die nicht im Gegen-
satz zur katholischen Religion oder ihrer Religionsfreiheit standen.
Gleichzeitig verbot Artikel 32 die Anwendung jener Normen des loka-
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len Statuarrechtes, die eine Beschriankung der Freiheiten der katholi-
schen Kirche darstellen konnten. Dabei handelte es sich insbesondere
um das Recht der Untertanengemeinden, eine Kontrollfunktion tiber
den Ubergang von liegenden Giitern in die Kirchenhand auszuiiben.
Mit dieser Regelung besass der lokale grundbesitzende Adel ein niitzli-
ches Instrument, um sich dem Fiskus der Untertanengemeinden und
der weltlichen Gerichtsbarkeit der Drei Biinde zu entziehen.

In bezug auf die Protestanten fanden die Spanier schliesslich eine
besondere Losung. Ungeachtet der Tatsache, dass in herrschenden Lan-
den die katholische und die protestantische Konfession seit dem 16.
Jahrhundert als gleichberechtigt galten, wurde die Kultusfreiheit der
Evangelischen giéinzlich abgeschafft. Ihr Niederlassungsrecht fand der-
weil eine etwas differenziertere Regelung. Die Protestanten (mit Aus-
nahme der Biindner Amtsleute unter ihnen) wurden nach Besitzver-
héltnissen eingeteilt: Diejenigen mit Grundbesitz durften wéhrend drei
Monaten im Jahr in den Untertanenlanden Wohnsitz nehmen; die Be-
sitzlosen wurden unverziiglich ausgewiesen. Dabei wurde nicht unter-
schieden, ob es sich um Angehdrige der herrschenden Lande oder der
Untertanengebiete handelte.

Da die sozialen Folgen dieser Regelung fiir die einheimischen
Protestanten, die in Chiavenna recht zahlreich waren, besonders ein-
schneidend gewesen wiren, entschloss sich der spanische Konig einen
Monat nach Vertragsabschluss, sie mittels eines «Riversals», der spéter
auch von den Biindner Gemeinden ratifiziert wurde, von dieser Verord-
nung auszunehmen, stellte sie aber gleichzeitig unter die Oberaufsicht
des Bischofs von Como.*!

Die nachlédssige Befolgung der eben erwidhnten Normen seitens
der Biindner bildete in der Folge einen dauernden Streitpunkt zwischen
herrschenden Landen und Untertanenlanden. Die Fithrungsschicht und
der Klerus dieser letztern Gebiete, zwei soziale Gruppen, die nach
Scaramellini die gleichen Interessen verfolgten und nicht selten perso-
nell identisch waren,* wussten diesen Konflikt geschickt politisch aus-
zunutzen. Wendland kommentiert: «<Rom konnte sich bei seinem stédndi-
gen Pochen auf die Einhaltung des Kapitulats auf die Mitwirkung der
Einheimischen verlassen. Das Abkommen musste bis zum Ende der
Biindner Herrschaft (1797) des 6ftern dafiir hinhalten, den Zugriff des
Landesherren nach Moglichkeit zu schwéchen und seine Souverinitit
zu untergraben. Die Veltliner bedienten sich dabei hdufig des Vorwands
der religiosen Unterdriickung durch die Biindner, um in Wirklichkeit
ganz andere Ziele zu verfolgen.»*

Die Lombardei unter osterreichischer Verwaltung
Mit dem Utrechter Frieden (1713) ging das Herzogtum Mailand
bekanntlich an die osterreichische Linie der Habsburger iiber. So wurde
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Kaiser Karl VI. rechtméssiger Nachfolger im spanisch-ritischen Vetrag.
Trotz langer Bemiihungen gelang es dem Freistaat erst 1725, den Kaiser
zu bewegen, das bilaterale Abkommen neu zu definieren.* In dieser
ersten Revision des Mailidnder Kapitulats wurden einzig sieben Ande-
rungen vorgenommen, die, entgegen den Bestrebungen der protestanti-
schen Biindner, nur den ersten Teil der Vertragswerke betrafen und fiir
den Freistaat bescheidene, fiir Osterreich aber strategisch wichtige Ver-
besserungen brachten. Insbesondere gelang es den Kaiserlichen, hin-
sichtlich der Transitbestimmungen fiir ihre Truppen bedeutende Vortei-
le auszuhandeln. Die restlichen Bestimmungen des «Ewigen Friedens»
sowie die Gesamtheit der Artikel der «Capitulation» wurden von den
beiden Staaten 1726 bestitigt. Hingegen weigerte sich Karl VI., ein
tiberzeugter Verfechter des Katholizismus,” den «Riversalbrief» zu
Gunsten der einheimischen Protestanten zu ratifizieren, was zu neuen,
wenn auch nicht ausgedehnten, Migrationen fiihrte.*

Das Jahr 1748 brachte weitere wichtige Anderungen fiir das
Transitwesen: im Frieden von Aachen fielen Gebiete um Novara,
Vigevano und Voghera an Savoyen. Dieses brachte so die siidlichen
Zugangswege zum Simplon- und Gotthardpass, und damit Handel und
Zolle im Transit zwischen Genua und Nordeuropa, unter seine direkte
Kontrolle. In der Folge stellten die beiden Passstrassen im Durchfuhr-
handel eine zunehmende Konkurrenz fiir das Herzogtum Mailand und
Biinden dar.

Elf Jahre spiter, wihrend des Siebenjdhrigen Krieges, iibernahm
Graf Leopold Anton Firmian die Funktion eines bevollméchtigten Mi-
nisters” im Herzogtum Mailand. Franco Venturi bezeichnete die nach-
folgende Zeit als «congiuntura politica eccezionale»*: Damals wurden
in der Lombardei unter Firmian, im Einklang mit dem Wiener Staats-
kanzler, Fiirst von Kaunitz, und unter direkter Mitarbeit lombardischer
Aufklérer wie Carli, Beccaria, Alessandro und Pietro Verri, grundlegen-
de Reformen eingeleitet. Dazu gehdrten Massnahmen im Wirtschafts-
und Justizwesen, in der Kirchenpolitik sowie die Erstellung eines
Katasterplanes. Dieser letztere brachte zum Vorschein, dass ein Drittel
aller liegenden Giiter des Herzogtums im Besitz der katholischen Kir-
che waren, was bekanntlich Immunitit gegeniiber dem Fiskus und der
weltlichen Gerichtsbarkeit bedeutete. Die grossen finanziellen Ein-
bussen, die daraus entstanden, gaben — zusammen mit den Ideen der
Aufkldrung — Anlass zu jener antikurialen Politik des Kaiserreichs, die
nach Ferdinand Maass in den Sechzigerjahren mit Kaunitz ihren An-
fang nahm und zwei Jahrzehnte spéter im Josephinismus gipfelte. Der
Geist dieser Reformpolitik, insbesondere hinsichtlich Kirchen- und
Wirtschaftsfragen, manifestierte sich auch in den Verhandlungen iiber
die zweite Revision des Maildnder Kapitulats. So fand Salis-Marschlins,
der als einziger Biindner Deputierter an allen Verhandlungen teilnahm,
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in Firmian und Kaunitz Verhandlungspartner, die wohl den Vorteil
Osterreichs suchten, gleichzeitig aber denselben ideellen Hintergrund
hatten wie er selbst. ‘

Biindens Beziehungen zum Heiligen Stuhl und zu Venedig

Die Beziehungen der biindnerischen Republik zum Kirchenstaat
gestalteten sich nach der Reformation zunehmend schwieriger. In den
[lanzer Artikeln von 1524 und 1526 erklirte der Freistaat unter ande-
rem die gleichberechtigte Stellung der katholischen und protestanti-
schen Konfession und beschnitt die Vorrechte des Bistums Chur emp-
findlich. Es ist jedoch daran zu erinnern, dass die italienischen Unter-
tanengebiete der Drei Biinde zum Bistum Como gehorten und von der
katholischen Kirche als wichtiger «Limes» gegen den sich von Norden
her ausbreitenden Protestantismus betrachtet wurden.

Im Maildnder Kapitulat von 1639 verankerte die spanische Krone
das Prinzip der religiosen Uniformitit der Untertanengebiete, unter
Ausschluss aller akatholischen Religionen. In der Folge bildeten die un-
gleiche Behandlung der beiden christlichen Konfessionen und die unge-
klarte Kompetenzfrage zwischen weltlicher und kirchlicher Jurisdiktion
einen stdndigen Konfliktherd in den Télern der Adda und der Mera.

Wenzel Anton

Fiirst von Kaunitz-
Rietberg

(1711-1794), seit 1753
Leiter der neuen
Osterreichischen

Hof- und Staatskanzlei
fiir die Aussenpolitik.
Stich nach einem
Gemilde des Martin
van Meytens, 1755.
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Nun ergab sich aber wihrend des 18. Jahrhunderts eine radikale
Anderung im Verhiltnis zwischen Kirche und Staat. Wihrend die pépst-
liche Kurie an Einfluss verlor, betrachteten die weltlichen Landesfiir-
sten die kirchlichen Immunitédten hinsichtlich Personen, Orten und Gii-
tern einzig als von ihnen, den Fiirsten, gewéhrte Vorrechte, deren Wi-
derrufung oder Neubestimmung allein in ihrer Hand lag.* Dennoch
vermieden die Landesfiirsten in der Regel unilaterale Massnahmen ge-
gen die katholische Kirche und versuchten mittels einer Concordia
jurisdictionalis ein Ubereinkomen zu finden. Withrend des Pontifikates
Benedikts XIV. (1740-1758), das sich durch eine gewisse Offnung gegen
die neuen Ideen auszeichnete, schlossen die Konigreiche Neapel, Sardi-
nien-Piemont, Spanien und das Herzogtum Mailand jeweils ein Kon-
kordat mit dem Papst ab.

Diese giinstige Haltung des Heiligen Stuhles versuchte auch der
Drei-Biinde-Staat fiir sich zu nutzen. Im Jahr 1753 sandte der Freistaat
ein Memorial mit dem Titel «Rappresentazione delle Tre Leghe
confederate della Rezia intorno agli abusi che regnano ne’loro paesi
sudditi della Valtellina, e contadi di Chiavenna, e Bormio, Diocesi di
Como. In merito alli quali si desidera apportar il rimedio mediante un
egualmente giusto, et amicabile concordia giurisdizionale colla Santa
Sede»® an Benedikt XIV. und bat Frankreich und Osterreich um Un-
terstiitzung in dieser Angelegenheit. Das Memorial, welches mit hoher
Wahrscheinlichkeit vom Disentiser Abt, Bernhardt Frank von Franken-
berg, verfasst worden war,” monierte die grosse Zahl der Kleriker in
den Untertanenlanden, deren mangelnde Disziplin, den Missbrauch
kirchlicher Immunitédten sowie den andauernden Kompetenzkonflikt
zwischen der weltlichen und geistlichen Gerichtsbarkeit und die daraus
entstehende Rechtsunsicherheit.

Doch der Tod Benedikts XIV. im Jahre 1758 liess die Hoffungen
auf ein romisch-riatisches Konkordat wieder schwinden. Der neue
Papst, Clemens XIII., verliess den versohnlichen Kurs seines Vorgén-
gers und verfolgte gegeniiber den landesfiirstlichen Forderungen eine
dusserst konservative Politik, die Ferdinand Maass mit dem Ausdruck
«Non possumus» stigmatisiert hat.”> Obwohl diese neue Haltung gleich
mit dem Amtsantritt Clemens’ XIII. deutlich wurde, versuchte Fiirst
von Kaunitz in der Folge doch noch ein Konkordat zwischen dem Papst
und dem Drei-Biinde-Staat zu vermitteln. Dies geschah im Zuge der
Verhandlungen iiber die zweite Revision des Maildnder Kapitulats.

Zur gleichen Zeit unterhielt auch die Republik Venedig mehr
oder weniger offizielle Kontakte zum Freistaat, die im besonderen den
Salzhandel und das Wegnetz betrafen. Die Entscheidung der Markus-
republik, den venezianisch-rétischen Allianzvertrag im Jahre 1766 auf-
zulosen,” ist wohl weitgehend auf die 1763 sanktionierte Vorzugsstel-
lung des Spliigenpasses zuriickzufithren. Daneben diirfte sie aber auch
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von innenpolitischen und internationalen Faktoren bestimmt worden
sein.” Da diese parallele, zeitweilig auch mit den maildndisch-biind-
nerischen Verhandlungen verflochtene, diplomatische Entwicklung den
Rahmen dieses Beitrages sprengen wiirde, gehe ich hier nicht weiter
darauf ein. Weiterfiihrende wissenschaftliche Untersuchungen der Be-
zichungen des Freistaates zur Serenissima in den Sechzigerjahren des
18. Jahrhunderts erachte ich jedoch als ein wichtiges Desiderat.

Traktatsverhandlungen in Mailand

Am 26. Juli 1760 unterbreitete Fiirst von Kaunitz der Kaiserin
Maria Theresia ein Memorial mit dem Titel: «Vortrag tiber einen mit
den Graubiindnern abzuschlieBenden Vertrag, durch den verschiedene
wirtschaftliche, politische und kirchliche Fragen geregelt werden
miissten.»” Der Zeitpunkt der Unterbreitung des Memorials hing, wie
Kaunitz selbst ausfiihrte, mit den geheimen Informationen zusammen,
die er iiber ein Projekt der venezianischen Salzhédndler, den Saumweg
tiber den Passo di San Marco oder den Passo di Aprica als Fahrstrasse
auszubauen, erhalten hatte.”® In seinem Vortrag hielt er weiter fest, dass
der ungestorte Besitz der lombardischen Gebiete in direktem Zusam-
menhang mit den bilateralen Beziehungen zum Freistaat stand. Um
Bindens Verhandlungbereitschaft zu fordern, schlug Kaunitz zwei
Massnahmen vor: einerseits die Riickgabe der seit 1639 gefordeten Ge-
biete an der Addamiindung, andererseits die Zusicherung einer Oster-
reichischen Vermittlung fiir ein Konkordat mit dem Papst.

Ein Jahr spéter fand der erste offizielle Kontakt zwischen dem
bevollmichtigten Minister Firmian und dem Biindner Abgeordneten
Andrea von Salis-Soglio in Mailand statt. Auf Salis-Soglios’ Wunsch®’
und mit der Erlaubnis der Héupter begleitete Ulysses von Salis-
Marschlins die biindnerische Gesandtschaft in der Eigenschaft eines
privaten Beobachters. Aufgrund der mangelnden Verhandlungskom-
petenz des Biindner Deputierten beschrinkte sich diese erste Konfe-
renz auf den Austausch eines in sieben Abschnitten redigierten Memo-
rials, das Andrea von Salis-Soglio, wahrscheinlich aber mit der Hilfe
Salis-Marschlins™®, auf Geheiss Firmians verfasst hatte. Die einzelnen
Punkte des Memorials betrafen Gebietsforderungen hinsichtlich Pian-
tedo und des oberen Comersees, die Konkordatsfrage, die Eroffnung
neuer Marktplitze in Gera, Domaso und Gravedona, die Zahlung der
ausstehenden Osterreichischen Pensionen, Beschwerden in bezug auf
willkiirliche Steuererhebungen auf Biindner Produkte seitens der Mai-
lander sowie die schwierige wirtschaftliche Lage der Spliigenpass-
strasse.

Am Bundstag zu Davos im September 1761 erstattete Andrea
von Salis-Soglio Bericht iiber seine Maildnder Mission. Anschliessend
wurden die Mitglieder der kiinftigen Mission designiert: Johann Anton
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PROGETTO DI CONVENZION],

da fervir di bafe al Trattato fra S. M. I'Imperadrice
‘Regina Apoftolica come Duca di Milano, ¢
PEccelfe Tre Leghe Grigia, Cadé ¢
Dieci Drcture, {empreche
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IMaveftdt als Herzog von Manland und Loblichen
drep BVundten, nemmlich Obern, Sottshaus,
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: Mailander
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von Sprecher fiir den Grauen Bund, der Baron von Mont von Lowen-
berg fiir den Zehngerichtebund, und Andrea von Salis-Soglio fiir den
Gotteshausbund, dem Ulysses von Salis-Marschlins als Supernumerdir
beigegeben wurde. Das Stimmenverhéltnis d&nderte sich dadurch nicht,
da der Hauptdeputierte und der Supernumerdr nur eine Stimme abge-
ben konnten.

Im Januar-Kongress von 1762 wurde die personelle Zusammen-
setzung der Deputation jedoch gedndert. Von Mont war vom franzosi-
schen Konig in sein Regiment berufen worden und wurde durch Johann
Anton von Buol-Schauenstein, Sohn® des Osterreichischen Gesandten
in Biinden, ersetzt. An die Stelle von Johann Anton von Sprecher, der
personliche Griinde fiir sein Ausbleiben angab, wurde Stephan von
Salis-Maienfeld gewédhlt. Die Biindner Deputation, welche am 18. Mai
1762 in Mailand eintraf,* war also mit drei Mitgliedern verschiedener
Salis-Zweige und mit einem Vertreter der Familie von Buol-Schauen-
stein besetzt. Diese Tatsache gilt in der einschldgigen Literatur oft als
Indiz fiir die Machenschaften der Salis in der Eigenschaft als geschlos-
sene, politische Faktion.
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Eine ndhere Untersuchung der politischen Orientierung der Ab-
geordneten zeigt indessen, dass der Name keinen hinreichenden Beweis
fiir die Loyalitét zur einen oder anderen Partei darstellt. Stephan von
Salis-Maienfeld, dessen Osterreichtreue Linie bekannt war, wurde etwa
von Andrea von Salis-Soglio wie folgt beschrieben: «Solo vedo con mio
sommo dispiacere, che probabilmente dovremmo aver in Compagnia il
S.r Gov.r Steffano, quale oltre essere lui affatto marcio dipendente
austriaco, condurra ciecamente anche il S.r Barone e Coll.o Buol.»®
Diese Aussage deckt nicht nur einen Gegensatz zwischen den beiden
Salis-Zweigen auf, sondern bezeugt gleichzeitig auch das Fehlen einer
gemeinsamen politischen Strategie. Da auch Buol-Schauenstein dem
Kaiserreich nahestand, durfte Firmian bei den Verhandlungen darauf
zdhlen, dass ithm wenigstens zwei von drei Stimmen der Biindner Depu-
tation giinstig gesinnt waren. Salis-Marschlins, der frankreich®— und
preussenfreundlich® eingestellt war, wertete schliesslich die Traktats-
verhandlungen mit Osterreich als Basis fiir eine Verbesserung der poli-
tischen Lage im Freistaat. Bald nach Beginn der Unterhandlungen stan-
den er und Andrea von Salis-Soglio bei der Osterreichischen Seite im
Ruf, zihe Verhandlungspartner zu sein.*

Die zweite Revision des Mailinder Kapitulats 1763: Handel

und Verkehr...

Die Verhandlungen fiir die zweite Revision des Maildnder
Kapitulats begannen am 20. Mai 1762 und fanden am 25. Juni gleichen
Jahres ihren Abschluss. Das Ergebnis der ungefihr sechswochigen Kon-
ferenz war das «Proiect von Abfindungen welche dem zwischen [hro
kayserl. konigl. Apostolische Mayestdit als Herzog von Mayland und
Loblichen drey Biindten, nemmlich Obern, Gottshauf3, und zehen Grich-
ten Bundt, zuschliessenden Traktat zum Grundplan dienen sollen; Sofern
es nemmlich ratificiert wird . »”

Rechtskraft erhielt diese zweite Revision des Mailidnder Kapi-
tulats am 8. Februar 1763, wihrend die ratifizierten Exemplare des Ver-
trages am 16. Mai gleichen Jahres in Mailand ausgetauscht wurden.

Aus der Prdambel geht hervor, dass mit dem Traktat drei Haupt-
zwecke verfolgt wurden: die Berichtigung der Grenzlinie zwischen dem
Herzogtum Mailand und dem Drei-Biinde-Staat, die Festigung und der
Ausbau der bilateralen Handelsbeziechungen sowie die Neuauslegung
all jener Bestimmungen des 1726 revidierten Kapitulats, die nicht mehr
als zeitgerecht erachtet wurden. Diejenigen Artikel des Kapitulats, wel-
che keine Anderung erfuhren, blieben weiterhin in Kraft.%

Die Grenzédnderung an der Addamiindung brachte Biinden zwar
einen kleinen, aber strategisch wichtigen Gebietszuwachs und bedeute-
te gleichzeitig die Erreichung der flachenmissig grossten Ausdehnung
des Freistaates.”
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Im Zentrum der Neuregelung der Handelsbeziehungen® stand
die Spliigenstrasse. Dem steten Verlust an internationalem Transitver-
kehr,der doch eine wichtige Einnahmequelle fiir den Freistaat, seit 1748
aber auch fiir das Herzogtum Mailand darstellte, sollte durch gezielte
Massnahmen Einhalt geboten werden. Diese stiitzten sich einerseits auf
die Vorzugsstellung des Spliigenpasses gegeniiber anderen Biindner
Ubergiingen, andererseits auf eine transparente Preispolitik. Die letzte-
re fand ihren Ausdruck in vier Tabellen, welche die zugelassenen Zoller-
hebungen nach Lindern klar festlegten. Nach Artikel 46 sollte jeder
Héndler im voraus wissen, wie teuer ihn jeder Saum an Zollen, Trans-
port und Speditionsrechten zu stehen kam, denn nur dadurch, so kalku-
lierte man, wiirde er der Spliigenstrasse wieder den Vorzug geben.

Uber den perfekten Strassenunterhalt hinaus verpflichteten sich
die beiden Staaten, keine neuen Verkehrswege zum Schaden des Ver-

Ulysses von Salis-
Marschlins im Jahr
seiner Verbannung
aus Graubiinden,
1794. Portrit (Ol auf
Leinwand) von Felix
Maria Diogg.

Die Karte zeigt den
im Traktat von 1763
festgelegten Grenz-
verlauf.
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tragspartners zu er0ffnen. Mit dieser Bestimmung sicherte sich Mailand
gegen die Erstellung einer befahrbaren Strasse zwischen der Republik
Venedig und dem Freistaat, welche die Lombardei auch von der
Spliigenroute (wie bereits von Simplon und Gotthard) abgeschnitten
hitte. Schliesslich wurden neue Import- und Exportbestimmungen in
bezug auf biindnerische und maildndische Waren erlassen sowie die
Getreidelieferungen Mailands an den Freistaat neu organisiert.

Die Festlegung der eben beschriebenen Massnahmen nahm fast
die Hilfte der fiinfzig Artikel des Traktates von 1763 ein. Die grosse
Aufmerksamkeit, die hier den wirtschaftlichen Belangen geschenkt
wurde, entspricht meines Erachtens der zeitgendssischen Tendenz, im-
mer mehr Bereiche des 6ffentlichen Lebens in den Aufgabenkatalog
des Staates einzubinden. Gleichzeitig widerspiegelt sich darin aber auch
die Rezeption des Aufkldrungsgedankens von der zentralen Bedeutung
der materiellen Wohlfahrt der Lander und ihrer Biirger.

...und die konfessionelle Frage

Noch deutlicher zeigt sich die aufklarerische Pragung des Traktats
von 1763 im Bereich seines dritten Hauptzwecks. Die Mehrheit der Ar-
tikel, die als unzeitgemiss betrachtet wurden, betrafen den zweiten Teil
des Kapitulats. Im Gegensatz zu 1726 wurde nun auch die «Capitu-
lation» einer tiefgreifenden Revision unterzogen. Kaunitz’ Weisung an
Firmian lautete: «Che salvi i giusti diritti della chiesa cattolica e nello
stesso tempo le ragioni legittime del principe territoriale.»® Fiir die Er-
haltung des Landfriedens in den biindnerischen Gebieten des Bistums
Como mussten Losungen auf drei Ebenen gefunden werden. An erster
Stelle stand die Erlangung eines romisch-biindnerischen Konkordates,
das durch die Vermittlung der Kaiserin erwirkt werden sollte.”” Unter-
dessen hielt sich Osterreich an den Leitsatz der Gleichstellung der Lan-
desfirsten innerhalb des Bistums Como. Dies hatte einschneidende
Auswirkungen auf die Kompetenz der Kaiserin als Garantin der katho-
lischen Bevolkerung der biindnerischen Untertanengebiete: Ihre Anru-
fung wurde nur noch als zuléssig erklért, falls die herrschenden Lande
Massnahmen ergriffen, welche eine Verletzung des lombardisch-pépst-
lichen Konkordates bedeuteten.

Dasselbe Prinzip wurde auch auf den Ubergang liegender Giiter
in Kirchenhand angewandt. Letzlich stellten die Vertragspartner die
Grundsétze fiir einen informellen Modus vivendi bis zum Konkor-
datsabschluss mit dem Bischof von Como auf. Die behandelten Themen
betrafen die Disziplin des Klerus, insbesondere der Novizen, die geistli-
che Gerichtsbarkeit sowie das Verbot des kirchlichen Fideikommisses.
Die letztgenannte Institution war ein grundlegendes Element der
Vermogenspolitik der lokalen Fithrungsschicht, in der sich, wie bereits
angedeutet, Adel und Klerus eng verflochten: Die Giiter blieben im Ei-
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gentum der Familien, genossen aber die kirchliche Immunitit, das
heisst, sie unterstanden weder der landesfiirstlichen Souveranitiat noch
dem lokalen Fiskus. Es erstaunt daher kaum, dass die eben dargestellten
Neuregelungen auf grossten Widerstand stiessen.

Als unzeitgemiiss erachtete Osterreich schliesslich auch Artikel
33 der «Capitulation», der das Niederlassungsrecht fiir Protestanten re-
gelte. Kaunitz erklirte hierzu: <E rinvenuto il mondo da quel trasporto
di zelo, per cui riguardavasi con orrore chiunque professasse religione
diversa.»”' Zusammen mit dem «Proiect von Abfindungen»" iiberreich-
te Firmian am 26. Juni 1762 den Biindner Deputierten eine schriftliche,
unilaterale Erklirung Osterreichs: den sogenannten Geheimartikel.”
Danach sollte den einheimischen und Biindner Protestanten, die sich zu
jener Zeit in den Untertanenlanden aufhielten, ein zeitlich unbe-
schrinktes Niederlassungsrecht, allerdings unter Ausschluss der Kultus-
freiheit, zugesprochen werden. Da man mit der Gegnerschaft der Ka-
tholiken™ rechnete, sollte dieser Artikel geheimgehalten werden, bis
die Biindner Gemeinden das revidierte Kapitulat angenommen hatten.
Der Geheimartikel wurde am 28. Mérz 1763 von der Kaiserin Maria
Theresia ratifiziert und sollte im Falle einer bilateralen Genehmigung
ginzlich in den Vertrag von 1763 integriert werden.

Streit um Geheimartikel und Grida

Obschon der aufkldrerische Toleranzgedanke hinter der vorge-
schlagenen Losung der Protestantenfrage erkennbar ist, zeigte sich die
gewihlte Methode als problematisch. Ungefdhr neunzig Familien soll-
ten in den Genuss der neuen Regelung kommen; doch diejenigen unter
ihnen, welche den herrschenden Landen angehorten, entstammten ein-
zig dem Gotteshausbund — und hier hatten die Salis mit sechs Familien’
den grossten Vorteil innerhalb der Biindner Fithrungsschicht. Dieser
Umstand, gepaart mit dem religidsen Moment, war der Ursprung einer
politischen Allianz, welche selbst Kaunitz in Erstaunen versetzte: «Fu
caso singolare il vedere per una parte insorgere contro questo articolo
la corte di Roma, il vescovo di Como e i sudditi grigioni cattolici e per
’altra due delle Tre Leghe protestanti.»’

Die Lage spitzte sich weiter zu, als der Bundstag im September 1762
mittels einer Grida” ein zeitweiliges Verbot aussprach, in den Unter-
tanenlanden liegende Giiter der katholischen Kirche zu iiberschreiben.
Salis-Marschlins, der in der Revision der «Capitulation» das bedeutendste
Ergebnis der Traktatsverhandlungen sah,” gehorte zu den energischsten
Verfechtern der Grida. In seiner Argumentation ging er vom Grundsatz
aus, dass die Rechtsgrundlage fiir diesen Erlass einzig in der Landeshoheit
des Freistaates lag, welche in der Hand der Biindner Gemeinden lag. (Die
kiinftige Regelung dieser Materie durch die Gemeinden sollte allerdings,
gemadss Artikel 23 der Kapitulationsrevision, der lombardischen Gesetz-
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gebung angeglichen werden.) Im Einklang mit der zeitgendssischen Auf-
fassung sah Salis-Marschlins im kontinuierlichen Ubergang liegender Gii-
ter in Kirchenhand einen Angriff gegen die territoriale Gerichtsbarkeit
und letztlich gegen die Souverinitit des Staates. Neben «jurisdiktionalis-
tischen» Prinzipien sind in Salis-Marschlins’ Schriften” auch jene des
Utilitarismus und des Wirtschaftliberalismus erkennbar. Dies zeigt wie-
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derum, wie weitgehend seine Argumentationsweise auf der Rezeption
grundlegender aufklarerischer Ideen beruhte.

Dem rationalistischen Ansatz in den Pamphleten Salis-Mar-
schlins’ und anderer Befiirwortern des Erlasses® stellte sich die Strate-
gie seiner Gegner entgegen, die ihren politischen Kampf bewusst auf
emotionaler Ebene fiihrten.® Geschickt verflochten sie die Autoritit
der Grida mit den Zielsetzungen des Geheimartikels, riefen Erinnerun-
gen an die Vorkommnisse von 1620 wach® und klagten insbesondere
die Salis an, mit kirchenfeindlichen Massnahmen den Grundstein fiir
ein Fiirstentum in den Untertanenlanden legen zu wollen.® Diese
letztere These konnte meines Wissens bis anhin nicht dokumentarisch
belegt werden, findet sich aber nicht selten in der Geschichtsschreibung
als Interpretationsansatz fiir die Vorkommnisse im Freistaat wéhrend
der ersten Hilfte der Sechzigerjahre. Dagegen ist, wie besonders auch
Scaramellini festhilt,* nicht zu iibersehen, dass die geplanten Mass-
nahmen den neuen 6konomischen Bediirfnissen der Biindner Magna-
ten entsprachen, jedoch in klarem Gegensatz zum Wirtschafts- und
Sozialgefiige der Untertanengebiete standen.

In dieser dusserst harten politischen Konfrontation liessen beide
Seiten kein Mittel aus, den Ausgang fiir sich zu entscheiden. Nachweis-
lich setzte auch die romische Kurie direkt bedeutende Geldsummen fiir
den Stimmenkauf ein.¥ Verunsicherung bei den Stimmbiirgern erzeug-
te schliesslich die Haltung Osterreichs, welches zwar stets die Legitimi-
tiat der landesfiirstlichen Grida unterstrich, gleichzeitig aber ihre Wider-
rufung® forderte, da man eine negative Beeinflussung der Konkor-
datsmediation befiirchtete.

Das Ergebnis der Auseinandersetzung bestand darin, dass die
Biindner Gemeinden Grida und Geheimartikel ablehnten und die oster-
reichischen Vermittlungsversuche zur Erlangung eines romisch-rétischen
Konkordat scheiterten. Somit gehorten Salis-Marschlins und seine Mit-
streiter zu den Verlierern dieses politischen Konflikts in Biinden. Aber
auch Kaunitz musste eine empfindliche diplomatische und kirchen-
politische Niederlage einstecken. Den Hauptsieg trug die konservative
Politik Papst Clemens’ XIII. und der Fiihrungsschicht der Untertanen-
gebiete davon.

Das Seminar in Haldenstein

Die Praktiken, mit denen der politische Kampf auf den Lands-
gemeinden ausgetragen worden waren, deckten nach Salis-Marschlins
erstzunehmende Unzuldnglichkeiten in der politischen Meinungsbil-
dung auf. Diese Einsicht, zusammen mit dem Wissen um die divergie-
rende Kraft, welche der Konfessionsgegensatz noch immer auf das
politische System Biindens auszuiiben vermochte, brachten ihn zur
Uberzeugung, dass die gemeinsame Erziehung und Bildung der Jugend
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den Grundstein jeglicher Verbesserung im Freistaat darstellten. Dies
war, nach seiner eigenen Aussage, der Grund, weshalb er «aus allen
Kriften zu der Errichtung des seminarii von Haldenstein geholfen [hat-
te].»¥ Dafiir war er schliesslich bereit, «das Edikt und alle iibrigen
Landesstreitikeiten williglich aufzuopfern», und er glaubte «bey unse-
rer elenden Standesverfassung dem Vaterland nicht {ibel zu rathen, wan
man viel Gutes dahingiebt, uns doch etwas gutes zu erhalten.»™

Das Seminar Haldenstein wurde Mitte Juli 1761 im Schloss
Haldenstein von den Schulleitern Martin Planta und Johann Peter
Nesemann, beides Pietisten, eroffnet. Salis-Marschlins hielt sich damals
im Hintergrund. Sein Wirken driickte sich indessen nicht nur durch den
Einsatz personlicher Geldmittel und seines politischen Einflusses aus,
sondern auch durch direkte Mitarbeit: Er lehrte am Institut Landes-
und Schweizer Geschichte sowie Biindner und Veltliner Gesetzge-
bung.® Wie bereits erwihnt, gehorte die Erziehung des republikani-
schen Biirgers und die zentrale Stellung der Geschichte wihrend der
Griindungszeit der Helvetischen Gesellschaft zu den meistbesproche-
nen Themen. In seiner Prisidialrede vor der eben genannten Sozietét
bezeichnete Salis-Marschlins die «Pflanzschule» denn auch als «einen
ersten Versuch, ein Probestiick einer Republikanischen Erziehung».”

In seinem Erscheinungsbild entsprach das Haldensteiner Semi-
nar einer Nonkonformistenschule, in welcher Einfliisse der Francke-
schen Schulstiftungen in Halle und der englischen Dissenting Accade-
mies erkennbar sind.”" Der Lehrplan zeigte grosse Ubereinstimmung
mit jenem des Halleschen Pidagogium regium.” Der besondere Cha-
rakter des Instituts, das meines Wissen einzigartig unter den zeitgenossi-
schen Schulmodellen war, dusserte sich indessen vor allem durch seine
Organisation als Schulrepublik, aber auch durch das Meritokratieprin-
zip und den Lehrgang in Naturrecht.

In ihrem Innern war die Pflanzschule aber nicht nur Ausdruck des
Pietismus, sondern auch der Aufkliarung. Dem Nebeneinanderbestehen
dieser beiden Denkrichtungen kamen, wie Hans Leube es ausdriickt,
ihre «inneren Verbindungslinien»” entgegen. Kennzeichnend dafiir wa-
ren die Ubereinstimmung in wichtigen Themen, wie der Toleranz-
gedanke in Religionsfragen, die Forderung nach einer Trennung von
Kirche und Staat, der Standesausgleich und die Uberzeugung von der
Niitzlichkeit der Wissenschaften. Dies bedeutete im Fall der Pflanzschu-
le, dass die Schiiler gleicherweise zum «wahren»* Christentum hinge-
fiihrt und zu tugendhaften Republikanern erzogen wurden — wie es im
Einzelnen der Hauptabsicht Plantas und Nesemanns bzw. Salis-Mar-
schlins’ entsprach.

Dabei ist festzuhalten, dass die Mitwirkung Salis-Marschlins’, im
Unterschied zu derjenigen seiner pietistischen Mitarbeiter, weniger auf
piadagogischen als auf politischen Uberlegungen griindete. Der Rezep-
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tion der Erziehungsdiskussion in der Helvetischen Gesellschaft, die ins-
besondere von Johann Jakob Bodmer, Franz Urs Balthasar und Isaak
Iselin beinflusst wurde, kam dabei eine entscheidende Rolle zu. Im en-
geren Sinn stellte das Schulexperiment fiir Salis-Marschlins einen Ver-
such dar, durch eine gezielte Erziehung der Jugend dem Freistaat Biir-
ger heranzubilden, die ihren politischen Aufgaben gewachsen waren.
Dies wiederum sollte schliesslich eine Verbesserung der inneren und
dusseren politischen Situation herbeifiihren. Ein weiteres Ziel bestand
darin, ein Freundschaftverhéltnis zwischen jungen Menschen verschie-
dener Linder, verschiedenen Standes und verschiedener Konfession zu
entwickeln.

Das Philanthropin in Marschlins

Zehn Jahre nach ihrer Eroffnung fand die Pflanzschule, die nun
tiber hundert Schiiler zdhlte,im Stammschloss der Salis-Marschlins Auf-
nahme. Ein Jahr nach der Ubersiedelung starb Planta. Der frithe Tod
des Schulleiters stellte das Institut vor die schwierige Frage der Nachfol-
ge. In Salis, der schon seit einiger Zeit mit Iselin liber die Schriften des
Theologen, Pddagogen und Griinder des Dessauer Philanthropins Jo-
hann Bernhard Basedows korrespondierte, reifte der Gedanke, die
Pflanzschule in ein Philanthropin umzuwandeln.”

Die Leitung der Pflanzschule wurde voriibergehend einer lokalen
Direktion iibertragen, der neben Nesemann zwei weitere Theologen,
Winnig und Grass, angehorten. Im Jahr 1775 iibernahm Karl Friedrich
Bahrdt, der wie Basedow den lutheranischen Neologen angehorte, die Lei-
tung des Instituts und kennzeichnete so den Ubergang des nonkonformisti-
schen Seminars in eine nach Basedowschen Prinzipien gefiihrte Schule.

Der Tatsache, dass die Direktion beider Institute stets Theologen
anvertraut wurde, kommt insbesondere auch in der Historiographie
eine grundlegende Bedeutung zu, da die beiden Schulexperimente bis
heute Gegenstand vorwiegend theologischer Forschungsarbeiten ge-
blieben sind. Das impliziert aber auch, dass diese Untersuchungen je-
weils Ausdruck ihres speziellen Interpretationsansatzes sind. Meines
Erachtens liegt darin mit ein Grund, weshalb die Einfliisse der Aufkla-
rung, im besonderen die politischen und pddagogischen Stromungen,
die von der Helvetischen Gesellschaft ausgingen, kaum Beachtung ge-
funden haben.

Die Jahre 1772 bis 1777 waren durch einen steten Riickgang der
Schiilerzahl geprigt. Eine Typhusepidemie und die zunehmende Teue-
rung einerseits, die unsichere Nachfolge des Direktors und die damit
verbundene Ungewissheit iiber dessen Gesinnungsrichtung anderer-
seits, diirften nach dem heutigen Forschungsstand schliesslich die
Hauptgriinde fiir die Schliessung des Instituts gewesen sein. Betriibt
und finanziell schwer gepriift schrieb Salis-Marschlins damals an seinen
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Freund Iselin: «Mit der traurigen Arbeit, mein Bester, sehr beschéftigt,
die Triimmer meines nunmehr vollig eingestiirzten Philantropins [sic]
wegzurdumen, habe ich nicht Zeit[,] Thnen etwas mehr zu sagen, als dass
ich das Vergniigen hoffe, Sie zu Schinznach zu sehen und von Ihnen
Worte des Trostes und der Aufmunterung zu horen.»”

Schloss Marschlins
(Igis) von Westen.
Ansicht (Ol auf
Leinwand) um 1775
von Wolfgang
Wagner.
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Die Typographische Gesellschaft in Chur

Die letzte Unternehmung, an der Salis-Marschlins, nunmehr
Chargé d’affairs des franzosischen Konigs in Biinden, massgeblich be-
teiligt war, ist die Griindung der Typographischen Gesellschaft” Ende
der Sechzigerjahre in Chur. Nicht nur durch die geographische Lage,
sondern auch durch ihre Initiativen wurde sie, wenn auch nur fiir eine
kurze Zeit, zu einem interessanten Bindeglied zwischen der cis- und
transalpinen Aufkldarungskultur.

Ein erstes Zeugnis ist der Druck einer italienischen Wochen-
schrift, die den Titel I/ Caffe tedesco trug und die nach Salis-Marschlins
«aus lauter Ubersetzungen und den vortrefflichsten deutschen Schrift-
stellern besteht u. die Absicht hat, [talien mit dem jetzigen Deutschland
u. mit der richtigen Denkungsart der deutschen besser bekannt zu ma-
chen.»”™ Die Namengebung erfolgte meines Erachtens in direkter An-
lehnung an die Zeitschrift I/ Caffé, welche die aufkliarerische Gesell-
schaft La Societa dei Pugni in Mailand herausgab, und der bekanntlich
auch Cesare Beccaria angehorte.

Den grossten Einfluss auf das Bestehen der Biindner Gesellschaft
hatte indessen die Ankunft Carlo Antonio Pilatis in Biinden. Pilati, Pro-
fessor fiir Zivilrecht in Trient, hatte 1765 das Buch Ragionamenti intorno
alla legge naturale e civile publiziert, das auf den Index der katholischen
Kirche gesetzt wurde, was ihn zwang, seine Heimatstadt zu verlassen.
Salis-Marschlins bot ihm Zuflucht in Chur an, wo er 1767 eintraf.

Die bedeutendste Schrift, die Pilati in Zusammenarbeit mit der
Typographischen Gesellschaft wéihrend seines zweijdhrigen Aufenthalts
im Freistaat publizierte, trug den Titel Di una riforma d’Italia, ossia dei
mezzi di riformare i piu cattivi costumi e le piut perniciose leggi d’Italia.
Die Tatsache, dass Salis-Marschlins dem italienischen «Jurisdiktionalis-
ten» nicht nur Schutz bot, sondern auch massgeblich dazu beitrug,
Schriften dieser Art zu verbreiten, ist ein weiteres Zeugnis fiir die Be-
deutung, die er dem Thema beimass. Den gedruckten Text Di una
riforma d’ltalia liess Salis-Marschlins denn auch unverziiglich Isaak
Iselin zukommen, der das Buch in der Berliner Zeitschrift Allgemeine
Deutsche Bibliothek Christoph Friedrich Nicolais rezensierte.

Eine weitere wichtige Publikation war die Zeitschrift Giornale
letterario. Franco Venturi bezeichnete sie als «il periodico migliore fra
gli epigoni del «Caffe> e organo cosmopolitico della battaglia giurisdizio-
nale e illuminata del 1768.»” Neben den Werken Pilatis, zu denen noch
Sere d’inverno o sia dialoghi sopra il miglioramento dell’economia rus-
tica und Il matrimonio di fra Giovanni hinzukamen, sei an dieser Stelle
auch der Druck einer italienischen Ubersetzung des Buches Grundsiitze
der Polizei-, Handlung- und Finanzwissenschaft des Aufklidrers und
[lluminaten Joseph von Sonnenfels erwdhnt. Einen eloquenten Beweis
fiir den Charakter der Werke, welche durch die Druckerei der Typogra-
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phischen Gesellschaft Verbreitung finden sollten, stellt schliesslich die
folgende Aufforderung Salis-Marschlins’ an Johann Kaspar Hirzel dar:
«Und wenn Sie von irgend einer Schrift, die man in Ziirich nicht gerne
drucken ldsst, etwas horen, so verschaffen Sie, dass sie unserer Typogra-
fischen Gesellschaft zugesandt werde.»'" 1773, nach fiinfjahrigem Be-
stehen, fand auch diese Initiative ein Ende.

Schluss

Aufgrund der bisherigen Ausfithrungen zeichnet sich in der tiber
zehnjidhrigen politischen Laufbahn Ulysses von Salis-Marschlins’ das
Zusammenwirken von Staats- und Reformpolitik deutlich ab. Die Er-
haltung der Landeshoheit und der territorialen Gerichtsbarkeit des
Drei-Biinde-Staates sowie die Verbesserung der innern Zusténde bilde-
ten in jener Zeit die Hauptziele seiner Unternehmungen. Die Grundla-
gen der angestrebten Reformpolitik waren der «Jurisdiktionalismus»
sowie die aufkldrerischen Theorien auf dem Gebiet der Wirtschaftsent-
wicklung und des Bildungswesens.

Die Tatsache, dass Salis-Marschlins’ politisches Handeln in engem
Zusammenhang mit der Rezeption des Aufkliarungsgedankens stand,
schloss nicht aus, dass er sich bei der Verwirklichung seiner Zielsetzungen
auch der landesiiblichen Praktiken bediente. Zugleich ist es unbestreit-
bar, dass die angestrebten Reformen in den Untertanenlanden den fiih-
renden Familien Biindens, insbesondere den Salis, Vorteile gebracht hét-
ten. Dennoch erweist sich meiner Ansicht nach der historiographisch ver-
breitete Interpretationsansatz, der die Unternehmungen Ulysses von
Salis-Marschlins’ vorzugsweise auf eine antidemokratische Macht- bezie-
hungsweise Familienpolitik zuriickfiihrt, als zu einseitig begriindet.

Frontispiz zum
«Philanthropinischen
Erziehungsplan»
(1776) des Ulysses
von Salis-Marschlins.
Pallas Athene und
Apollon mit Zoglin-
gen an einem
Biicheraltar mit
Weihinschrift des
Verfassers.
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! Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag, den ich auf Einladung der Historischen Gesellschaft von

Graubiinden am 26. Oktober 1999 in Chur gehalten habe. Zu den hier behandelten Themen habe
ich bisher folgende Arbeiten publiziert: R. THEUS, Sviluppo economico e politica ecclesiastica: la
repubblica delle Tre Leghe e il trattato di Milano del 1763, in: Annali di Storia moderna e con-
temporanea, Istituto di storia moderna e contemporanea, Universita Cattolica del Sacro Cuore, 5
(Vita e Pensieri) 1999, S.301-348 (iiberarbeitete Kurzfassung von: R. THeus, Il Trattato di Milano del
1763. Diplomazia e illuminismo nella vita politica di Ulysses von Salis-Marschlins, unveroffentlichte
Tesi di laurea, Universita di Pavia, Relatore Prof. Dott. Marica Roda, aa. 1996-1997); R. THEUS
BALDASSARRE, Erziehungskunst und innere Verbesserung der Volksstaaten: Die Errichtung des
Philanthropins Marschlins 1775,in: Die Leidenschaft der Aufklirung. Studien iiber Zusammenhdinge
von biirgerlicher Gesellschaft und Bildung, hrsg. von Jirgen Oelkers und Daniel Trohler, Weinheim
und Basel 1999, S. 175-190; R. THrus, Formazione e democrazia: Ulysses von Salis-Marschlins e
lesperimento della Pflanzschule di Haldenstein (1761-1771), in: Annali di Storia moderna e
contemporanea, Istituto di storia moderna e contemporanea, Universita Cattolica del Sacro Cuore,
6 (Vita e Pensieri) 2000, S. 435-451 (diese Publikation ist eine Ubersetzung des Beitrages: R. THEUS
BALDASSARRE, Bildungswesen und Volksherrschaft: Ulysses von Salis-Marschlins und das Experiment
der Pflanzschule Haldenstein, in: Republikanische Tugend. Ausbildung eines Schweizer
Nationalbewusstseins und Erziehung eines neuen Biirgers, Actes du 16e colloque de I’Académie
suisse des sciences humaines et sociales 1998, hrsg. von M. Bohler u. a.; im Druck). — Die in den
folgenden Quellennachweisen verwendete Abkiirzung DSM steht fiir: Dauerdepositum des
Familienverbandes der von Salis, Archiv v. Salis-Marschlins (StAGR).
F. Maass, Vorbereitung und Anfinge des Josefinismus im amtlichen Schriftwechsel des Staatskanz-
lers Fiirsten von Kaunitz-Rittberg mit seinem bevollmichtigten Minister beim Governo generale der
osterreichischen Lombardei, Karl Grafen von Firmian, 1763 bis 1770, in: Mitteilungen des Osterrei-
chischen Staatsarchivs, Bd. I, Heft 2, Wien 1948; F. Maass, Ursprung und Wesen des Josefinismus,
1760-1769 in: Der Josefinismus. Quellen zu seiner Geschichte in Osterreich 1760-1790, Amitliche Do-
kumente aus dem Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv, hrsg. von der Osterreichischen Akademie der
Wissenschaften, Bd. [ (Diplomataria et acta, 71), Wien 1951; F. Maass, Entfaltung und Krise des

Josefinismus 1770-1790, in: Der Josefinismus (wie soeben), Band II (Diplomataria et acta, 72), Wien

1953.

* M. BERENGO, «La via dei Grigioni» e la politica riformatrice austriaca, Mailand 1958 (Separatdruck
aus: Archivo storico lombardo VIII/8).

4 H. KouLer, Graubiinden und Osterreich zur Zeit des 3. Mailidnder Kapitulates vom 25. Juni 1762,
Wien 1964.

5 S. MoGAVERO, Il secondo dominio Grigione in Valtellina: Alla ricerca della Concordia Jursidictiona-
lis, unveroffentlichte Tesi di laurea, Universita del Sacro Cuore di Milano, Relatore Chiar.mo Prof.
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o J. KELLER, Das rhiitische Seminar Haldenstein-Marschlins und Das Philanthropin in Marschlins,
Gotha 1899 (Separatdruck aus: Pidagogische Blitter fiir Lehrerfortbildung).

7 H.H. Lossv, Karl Friedrich Bahrdt an den Philanthropinischen Anstalten zu Marschlins und Heides-
heim (1775-1779), Berlin 1998.

8 J. A.von SPRECHER, Geschichte der Republik der drei Biinde im 18. Jahrhundert,2 Bde., Chur 1872-
1875, hier Bd. I. — In dieser Traditon etwa M. Scumip, Marschlins. Schule der Nationen, Chur, 1951.

9 S.FARBER, Der biindnerische Herrenstand im 17. Jahrhundert. Politische, soziale und wirtschaftliche
Aspekte seiner Vorherrschaft, Ziirich 1983.
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J. JEGHERLEHNER, Die politischen Beziehungen Venedigs zu den drei Biinden vornehmlich im acht-
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grandi carestie degli anni sessanta. La Lombardia delle Riforme, Turin 1987, S. 425.

GUERCL, Europa del Settecento (wie Anm. 45), S.225.

StAGR,AB IV 1,113,124-131, Bundstagsprotokolle, 1752-1754.

Zu Bernhardt Frank von Frankenbergs Urheberschaft am Memorial BERENGO, «La via dei
Grigioni» (wie Anm. 3), S.27-28.

Maass, Vorbereitung (wie Anm. 2), S. 293.

Trattato d’Aleanza Tra La Serenissima Republica di Venezia Et L’ Eccelse Tré Leghe dell’ Antica
RETIA del 6/17 dicembre anno 1706 (KB GR).

Eine ausfithrlichere Darstellung der venezianisch-biindnerischen Beziehungen in THEus, Trattato
(wie Anm. 1), S. 47-67.

Maass, Ursprung und Wesen (wie Anm. 2), S. 115-118.

Ebd.

StAGR, DSM D VI BM 40, Andrea von Salis-Soglio an Ulysses von Salis-Marschlins, 13.05.1761.
So BERENGO, «La via dei Grigioni» (wie Anm. 3), S. 43.

S. RAGETH, Die Rechtsgeschichte der Herrschaft Rhiiziins von der Ubernahme durch Osterreich
(1497) bis zur kantonalen Verfassung von 1854, Ziirich 1981, S. 61.

KOHLER, Graubiinden und Osterreich (wie Anm. 4),S. 145, Brief von Firmian an Kaunitz, 18.05.1762.
Marino Berengo spricht vom 15.05.1762; BERENGO, «La via dei Grigioni» (wie Anm. 3),S. 53.
StAGR, DSM D IV BM 40, Andrea von Salis-Soglio an Ulysses von Salis-Marschlins, 18.03.1762.
Im Jahr 1768 wurde Ulysses von Salis-Marschlins von den Biindner Gemeinden als Chargé d’affairs
des franzosischen Konigs akkreditiert.

StAGR, DSM D V/37 B 10.1, Ulysses von Salis-Marschlins an Landeshauptmann Gubert Wiezel,
09.01. 1758, 30.05.1758, 14.07.1758 und passim.

BERENGO, «La via dei Grigioni» (wie Anm. 3), S. 53.

Kopie in StAGR,DSM III V 1 B 2d.
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% Der Text des Maildnder Traktates von 1763 ist ediert in: Amtliche Sammliung der dltern Eidgendssi-
schen Abschiede aus dem Zeitraume von 1744 bis 1777, Basel 1867, Band VII/2, S. 1286-1310.

7 Vgl. das Portrat des Ulysses von Salis-Marschlins von Felix Maria Diogg, 1794 (Titelbild dieses Hef-
tes). Die auf dem Gemiilde mit dargestellte Landkarte zeigt den Grenzverlauf, wie er im Traktat von
1763 festgelegt worden war.

88 FEidgendssische Abschiede (wie Anm. 66), Artikel 27-46.

% Maass, Ursprung und Wesen (wie Anm. 2), S. 139, Kaunitz an Firmian, 29.03.1762.

" Zur Revision der Kapitulationsartikel THeus, Sviluppo (wie Anm. 1), S. 330-332.

"t Maass, Ursprung und Wesen (wie Anm. 2), S. 150, Kaunitz an Kaiserin Maria Theresia, 13.09.1762.

7 Vgl. die Kopie in StAGR,DSM III V 1 B 2d.

7 StAGR, AB IV 1.125, Bundstagsprotokolle, S. 702-703.

™ KOHLER, Graubiinden und Osterreich (wie Anm. 4), S. 186, Buol an Kaunitz, 17.07.1762.

5 StAGR, DSM III V 1 B 2(b), Nota Delli Protestanti nelli Paesi Sudditi in conformita delle Liste

trasmesse da’ respettivi Sig.ri Rappresentanti.

Maass, Ursprung und Wesen (wie Anm. 2), S. 178, Kaunitz an Kaiserin Maria Theresia, 8. Dezember

1763.

7 StAGR,AB V 1.124, Bundstagsprotokolle, S. 110-112.

™ THEUS, Trattato (wie Anm. 1), S. 203, Analyse des Pamphlets Patriotische Gespriiche (1764) von
Ulysses von Salis-Marschlins.

™ THEUS, Trattato (wie Anm. 1), S.202-219.

80 THEeus, Trattato (wie Anm. 1), S. 200-201, Anton von Salis-Soglio, Alberto de Simoni.

81 MOGAVERO, Il secondo dominio (wie Anm. 5), S. 193-194.

MocGavEero, Il secondo dominio (wie Anm. 5), S. 227.

8 THEUS, Trattato (wie Anm. 1), S.214-220.

G. SCARAMELLINI, Protestanti a Chiavenna nel Settecento. Prime indagini demografiche, economiche e

sociali, in: Clavenna 33,1994, S. 161.

% MOGAVERO, Il secondo dominio (wie Anm. 5), S.194-229.

8 Dazu Tueus, Sviluppo (wie Anm. 1), S. 335-348 passim; Tugus, Trattato (wie Anm. 1), S. 170-199,
passim.

8 StAGR,DSM V D 1 E 1, Ulysses von Salis-Marschlins an Isaak Iselin, 17.09.1764.

% StAGR,DSM V D 1 E 1, Ulysses von Salis-Marschlins an Isaak Iselin, 30.09.1765.

8 Nachricht von dem zu Haldenstein in Biindten errichteten Seminario, Haldenstein nahe bei Chur, den

9/20 October 1761, (KB GR)

U. von SaLis-MARSCHLINS, Anrede des Herrn Ulysses von Salis, 1772, in: Verhandlungen der

Helvetischen Gesellschaft, 1772, S.31 (KB GR).

*l Dazu THEUS, Formazione (wie Anm. 1), S.435-451.

2 U. HEeN, Der Pietismus und seine Bedeutung fiir die Pidagogik. Unter besonderer Beriicksichtigung
August Hermann Franckes, unveroffentlichte M. A.-Arbeit, Universitét Kiel, 1996, S. 63-64.

% H.LEUBE, Orthodoxie und Pietismus,in: Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, Bd 13, Bielefeld 1975,

S.122.

Nachricht von dem zu Haldenstein in Biindten errichteten Seminario,Haldenstein nahe bei Chur, den

9/20 October 1761 (KB GR).

% StAGR,DSM V D 1 E 1, Ulysses von Salis-Marschlins an Isaak Iselin, Aug. 1770, 26.11.1770, Jan.
1771.

% StAGR,DSM IIIV D 1 E 1, Ulysses von Salis-Marschlins an Isaak Iselin, 29.04.1777.

9 Dazu THeus, Trattato (wie Anm. 1), S. 122-126.

% StAGR,DSM IIIV D 1 E 1, Ulysses von Salis-Marschlis an Isaak Iselin, 17. Oktober 1765.

% F. VENTURI, Settecento riformatore. 1. La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti 1758-1774
(Biblioteca di cultura storica, 103), Turin 1976.

1% DoLr, Okonomisch-patriotische Bewegung (wie Anm. 18),S. 88-90 (Primarquelle: Zentralbibliothek
Ziirich, Hirzel-Archiv, Bd. 234).

76

82

94

Dott.sc.pol. Ruth Theus Baldassarre, Via Silvio Spaventa 13, 00187 Roma, Italien Adresse der Autorin




	Diplomatie und Aufklärung : Ulysses von Salis-Marschlins

